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Herrn 
Felix Sicker 
 
 
 
 
 
 
Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 30.11.2016 
Stichtagsregelung Kita 
 
Sehr geehrter Herr Sicker, 
 
Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 

1. Ist Ihnen bekannt, dass Kindertagesstätten in Cottbus den Vor-
schulkindern, mit Verweis auf § 37 Abs. 3 BbgSchulG und § 1 Abs. 
3 KitaG, den Betreuungsplatz im Kindergartenplatz zum 31.07.2017 
kündigen?  

 
Ja, das ist uns bekannt und durch die genannte Gesetzespassage gedeckt. 
Gemäß § 37 Absatz 3 BbgSchulG  beginnt die Schulpflicht für Kinder, die bis 
zum 30. September das sechste Lebensjahr vollendet haben, am 1. August 
desselben Kalenderjahres. Analog dazu sind sie auch Schulkinder im Sinne 
des Kindertagesstättengesetzes des Landes Brandenburg (KitaG). 
 

2. Geht diese Verfahrensweise auf eine Empfehlung der Stadtverwal-
tung zurück?  

 
Nein, diese Verfahrensweise hat die o.g. rechtliche Grundlage. Sie wurde im 
Einvernehmen mit den Trägern der Kindertagesstätten im Rahmen der AG `78 
mehrfach im Jahr 2016 besprochen.    
 

3. Stehen in der Stadt Cottbus ausreichend Betreuungsplätze im Fe-
rienhort zur Verfügung, um auch für diese Kinder eine angemes-
sene Betreuung bis zur Einschulung am 4. September 2017 zu ge-
währleisten?  

 
Ja, ich gehe davon aus:  Erfahrungsgemäß erfolgen in der Regel die ersten Abmeldungen im Hort 
zum 30.06. des Kalenderjahres. Die größte Anzahl an Abmeldungen im  Hort 
erfolgt dann zum 31.07. Des Weiteren besuchen nicht alle Kinder während der 
Ferien die Einrichtung. 
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4. Wie wird diese Verfahrensweise bewertet? 
 
Die Antwort auf die Frage ergibt sich aus den vorstehenden Erläuterungen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
Berndt Weiße 
Dezernent 
 


